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Tarifvertrag „Corona-Beihilfe“ 

für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg 

vom 30. März 2021 

Zwischen 

Verband der Metall- und Elektro-Industrie 

Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall) 

und der 

IG Metall 

Bezirk Baden-Württemberg 

Bezirksleitung Baden-Württemberg 

wird folgender Tarifvertrag „Corona-Beihilfe“ geschlossen: 

Präambel 

Die Beschäftigten und Auszubildenden in der Metall- und Elektroindustrie in Baden-

Württemberg sind aufgrund der Corona-Pandemie besonderen Herausforderungen und 

Belastungen ausgesetzt. Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-

Krise erhalten die Beschäftigten und Auszubildenden zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 

Arbeitsentgelt eine Unterstützung („Corona-Beihilfe“). 

§ 1

Geltungsbereich 

Für diesen Tarifvertrag gilt der Geltungsbereich des Tarifvertrags zum tariflichen Zusatzgeld 

für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg (TV T-ZUG vom 06. Februar 2018). 

§ 2

Corona-Beihilfe 

Die Beschäftigten erhalten spätestens mit Zufluss im Juni 2021 eine Corona-Beihilfe in Höhe 

von 500,00 Euro. Für Auszubildende beträgt die Corona-Beihilfe 300,00 Euro.  

Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf eine anteilige Corona-Beihilfe, die sich nach dem 

Verhältnis ihrer vertraglichen Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit im Monat Juni 2021 

bemisst.  
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 Altersteilzeitbeschäftigte erhalten für jeden Monat, in dem sie sich im Zeitraum 1. März 2020 

bis 30. Juni 2021 noch in der Arbeitsphase befunden haben, ein Sechzehntel der Corona-

Beihilfe. 

Der Anspruch reduziert sich für jeden Monat im Zeitraum 1. März 2020 bis 30. Juni 2021, für 

den nicht mindestens zwei Wochen Anspruch auf Entgelt, Ausbildungsvergütung oder 

Kurzarbeitergeld bestand, um ein Sechzehntel.  

§ 3

Inkrafttreten und Beendigung 

Dieser Tarifvertrag tritt am 30. März 2021 in Kraft. Er endet mit Ablauf des 30. Juni 2021. 

Kornwestheim, den 30. März 2021  

Verband der Metall- und Elektro-Industrie 

Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall). 

IG Metall 

Bezirk Baden-Württemberg 

Bezirksleitung Baden-Württemberg 


